
Finanzamt Krefel-d
Veranlagungsbezirk 052
Steuernummex 1,'1,7 /5822/ 0'728(Bitte bei Rückfraqen und Zahl_ungen angeben)

Finanzamt, Postfach 100655, 47?06 Krefefd

Firma
Linner Stahl-bau GmbH
Parkstr.55
41 829 Kref el-d

Telefon 02151 854-1,45822

Frelstellungsbescheini gung
zum Steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß S 48 b Abs. 1 Satz 1 des

E i nkommenst eue r ge s et z e s

4'77 99 Kref ef d
Grenzstr. 100

09 .12.2024

Slcherheltsnummer: 00520317

Linner Stahlbau GmbH

Rechtsfoxm: cmbH
Parkstr. 55
47829 Krefeld

wird hierrnit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (teistungsenpfänger) von der pflicht
zun Steuerabzuq nach S 48 Abs, L ESIG befreit ist.
Diese Bescheinigung gilt vom t.OL.2025 bis zum 3t.'J-2.202'7.

?tichtiger Hinweis:

Diese Beschelnigung ist dem Lei6tungsempfänger im original auszuhändigen, wenn sie für bestinmte
Bauleistungen gilt. Ist die Bescheinigung für einen Zej-traum gültig, kann auch eine Kopie ausge-
händlgt werden. Das orlginal ist mit Dienstsiegel und Sicherheits-Numrner versehen

Der Leistungsempfänger hat die Mögtichkeit, sich durch eine prufung. der Gultigkeit der Freistel-
lungsbescheinigung über ein eventueLLes Haftungsrisiko Gewisshejt zu verschaffÄn.

Die Prüfung kann durch eine Internetabfrage beim Bundeszentralamt filr Steuern (www.bzst..bund.de)
erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentra.Lamt für steuern gespeichert und bei einerInternetabfrage dem Leist.ungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt ftir
S_teuern die Gült.igkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durch-führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistellungsbesgheinigung angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaffen, Das Unterl-assen einer InternetabfragÄ beim Bundeszentralamt. für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begrilndet für sich allein keine zur Haftung führende

_) Orofe Fahrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für ZahJ-ungen, die innerhalb des o. g. cültiq-keitszeitraumes und/oder für die o.g, Baufeistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verröch-
nung) des Leistungsempfängers mlt Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
gJ-eich.

Der liliderruf diesär Bescheinigung bleibt vorbehalten.
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Dieses Schreiben wurde maschinel-l- erstel-1t und ist ohhe Unterschrift gü1t.ig

Konto der Finanzkasse

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter www. finanzverwaltung.nr$r, de

Kreditinst.itut :
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